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Verordnung 

 

über das  

 

Landschaftsschutzgebiet „Tegernsee und Umgebung“, 

 

Stadt Tegernsee, Gemeinden Rottach-Egern, Kreuth, Bad Wiessee, Gmund am 

Tegernsee und Waakirchen Landkreis Miesbach 
 

 

vom  

 

 

Aufgrund von § 22 Abs. 1, § 22 Abs. 2 Satz 1, § 20 Abs. 2 Nr. 4 des Gesetzes über Naturschutz und 

Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl I 2009 S. 2542), 

zuletzt geändert durch Art. 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) in 

Verbindung mit § 26 BNatSchG und Art. 12 Abs. 1 und Art. 51 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes über den 

Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Einholung in der freien Natur (Bayerisches 

Naturschutzgesetz – BayNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Februar 2011 (GVBl. 

2011 S. 82, BayRS 791-1-UG), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 87 Gesetz vom 4.6.2024 (GVBl. S. 98), 

erlässt der Landkreis Miesbach folgende Verordnung: 

 

V e r o r d n u n g : 

§ 1 

Schutzgegenstand 

(1) Das Gebiet des Tegernsees und seiner Umgebung mit dem Tegernsee im Zentrum und seinen 

überwiegend bewaldeten Berghängen wird im Süden und Westen dominiert von den Gipfeln von 

Wallberg, Ringspitz, Hirschberg, Ochsenkamp, Fockenstein, Auereck und Kogelkopf, im Osten von 

Rinnerspitz, Rainerkopf, Lahnenkopf, Baumgartenschneid und Gindelalmschneid. Prägend im Norden 

sind die beiden Ortsteile von Gmund, Schuss und Berg. Die Schutzgebietsgrenze im Süden zu dem 

angrenzenden Landschaftsschutzgebiet „Weißachtal“ verläuft an den Grenzen von naturräumlichen 

Einheiten. Im Westen verläuft die Schutzgebietsgrenze entlang der Gemeindegrenzen von Bad 

Wiessee und Waakirchen. Im Norden grenzt das Landschaftsschutzgebiet „Egartenlandschaft um 

Miesbach“ unmittelbar an. Die Schutzgebietsgrenze verläuft dort an der Grenze zu naturräumlichen 

Einheiten.   Im Osten verläuft die Schutzgebietsgrenze entlang der Gemeindegrenzen von Hausham 

und Schliersee. Dieses Gebiet wird in den in § 2 näher bezeichneten Grenzen als 

Landschaftsschutzgebiet unter Schutz gestellt. 

(2) Der Tegernsee und die tieferen Lagen des Schutzgebietes gehören zum Naturraum Ammersee-

Loisach-Hügelland. Ein kleinerer Teil im Nordosten liegt im Naturraum Inn-Chiemsee-Hügelland. Die 
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umliegenden höheren Lagen gehören schon dem Naturraum Mangfallgebirge an. Der Tegernsee liegt 

auf 726 m Meereshöhe und umfasst eine Fläche von 8,9 km². Er entwässert über die Mangfall. 

Wichtigste Zuläufe des Tegernsees sind die Weißach und Rottach im Süden. Weitere bedeutende 

Zuflüsse sind der Alpbach im Osten und der Söllbach, der Breitenbach und der Zeiselbach im Westen 

des Sees.  

 

 

§ 2 

Schutzgebietsgrenzen 

(1) 1Das Schutzgebiet liegt im Gebiet der Stadt Tegernsee sowie der Gemeinden Rottach-Egern, Kreuth, 

Bad Wiessee, Gmund am Tegernsee und Waakirchen. 2Es hat eine Größe von ca. 7046,73 ha.  

(2) Die Außengrenze des Landschaftsschutzgebietes verläuft wie folgt: 

1Die nördliche Grenze des Schutzgebietes beginnt in der Gemarkung Waakirchen bei Fl. Nr. 2344/0 

(Lagebezeichung Rechelberg), und verläuft entlang der Flurstücke mit den Fl. Nrn. 2343/0, 2342/0, 

2341/0, 2039/0, 2038/0, 2037/0, 2036/0, 2035/0, 2034/0, 2033/1, 2033/0, 2032/0, 2031/0, 2030/0, 

2029/0, 2028/0, 2027/0, 2026/0, 2025/0, 2024/0, 2023/0, 2022/0, 2021/0, 2020/0, 2318/0, 2317/0, 

2316/0, 2315/0, 2314/0, 2313/0, 2312/0, 2311/0, 2309/0, 2308/0, 2307/0, 2306/0, 2305/0, 2304/0, 

2303/0, 2302/0, 2301/0, 2300/0, 2299/0, 2298/0, 2297/0, 2296/0, 2295/0, 2294/0, 2293/0, 2292/0, 

2290/0, 2065/0, 2058/0, 1264/0, 1258/0, 1263/0, 1258/0, 1263/0, 1262/0, 1260/0, 1230/1, 1260/0, 

1258/0, 1259/0, 1256/0, 1229/0, 1255/0, 1229/0, 1228/0, 1258/0, 1228/0, 1229/0, 1232/0, 1231/0, 

1231/2, 1231/0, 1231/4, 1234/0, 1241/0, 1237/0, 1478/0, 1475/0, 1475/2, 1451/0, 1447/1, 1451/11, 

1455/2, 1441/0, 1455/4, 1439/4, 1429/0, 1441/0, 1429/0, 1439/4, 1429/0, 1433/0, 1431/0, 1435/27, 

1435/14, 1435/26, 1435/0, 2253/4, 2253/0, 2244/0, 2245/0, 2244/0, 2260/2, 2257/2, 2260/3, 2270/0, 

der Gemarkung Waakirchen. Von dort über die Fl. Nrn. der 1479/0, 1510/0, 1479/0, 1582/0, 1584/0, 

1447/0, 1448/0, 1449/0, 1446/0, 1445/0, 1444/0, 1445/0, 1443/0, 1441/0, 1440/0, 1439/0, 1438/0, 

1452/0, 1453/0, 1454/0, 1455/0, 1456/0, 1457/0, 1458/0, 1459/0, 1460/0, 1461/0, 1462/0, 1463/2, 

1464/1, 1465/0, 1428/0, 1423/0, 1427/0, 1495/0, 1444/1, 1356/0, 1360/0, 1323/0, 1361/3, 1361/2, 

1323/0, 1367/0, 1368/0, 1369/1, 1369/2, 1369/0, 1162/0, 1371/0, 1126/6, 1373/0, 1372/0, der 

Gemarkung Dürnbach Gemeinde Gmund am Tegernsee. 2Von dort aus weiter entlang der Fl. Nrn. 

1804/3, 1804/16, 1804/15, 1804/7, 1742/25, 1804/26, 1842/0, 1842/29, 1842/31, 1804/12, 1805/0, 

1807/16, 1807/0, 1842/0, 1841/2, 1847/0, 1841/2, 1842/4, 1841/2, 1847/0, 1851/4, 1840/0, 1839/9, 

1841/2, 1839/8, 1742/21, 1815/0, 1814/0, 1740/3, 1814/0, 1740/4, 1814/0, 1841/2, 1700/0, 1736/0, 

1731/4, 1732/0, 1731/3, 1731/0, 1717/0, 1766/0 1771/0, 1774/0, 1793/0, 1777/0, 1782/0, 1794/1, 

1794/0, 1803/2, 1803/3, 1803/2, 1798/0, 1796/0, 1794/0, 1793/0, 1790/0. 1791/0. 1792/0. 1790/0, 

1793/0, 1789/0, 1775/0, 1776/0, 1777/0, 1774/0, 1771/0, 1723/2, 1723/1, 1722/0, 1721/2, 1700/0, 

1616/0, 1603/0, 1602/0 (Lagebezeichnung Ostiner oder Schwärzenbach in der Flur Osterberg), der 

Gemarkung Gmund am Tegernsee, Gemeinde Gmund am Tegernsee. 

 
3Die östliche Grenze verläuft von Fl. Nr. 297/0 (Lagebezeichnung Nähe Riedl) in südlicher Richtung 

entlang der Fl. Nrn. 295/0, 294/0 295/0, 293/0, 292/0, 293/0, 254/4, 254/5, 246/2, 246/0, 254/7, 

215/0, 214/0, 226/0, 211/0, 213/0, 225/0, 226/0, 230/0, 232/0, 231/0, 47/1, 47/0, 41/6, 41/0, 46/0, 

41/5, 41/0, 35/1, 345/0, 37/0, , 1477/0, 40/0, 34/5, 34/6, 61/0, 31/0, 16/0, 6/4, 18/0, 19/3, 85/0, 73/2, 
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84/0, 73/1, 19/3, 72/0, 19/3, 69/0, 68/0, 63/0, 109/0. 19/3. 109/0, 107/0, 57/0, 107/0, 146/3, 108/0, 

146/5, 107/0, 940/1, 940/2, 940/3, 940/0, 939/0 , 117/0, 120/0, 19/0, 147/2, 146/2, 862/1, 153/0, 

857/0, 856/0, 766/15, 767/0, 764/0, 770/0, 770/1, 781/0, 782/0, 783/0, 784/0, 783/0, 787/0, 783/0, 

788/0, 783/0, 789/0, 783/0, 789/0, 801/0, 790/0, 806/0, 789/0, 806/0, 789/0, 808/0, 789/0, 808/0, 

789/0, 808/0, 812/0, 800/5, 812/0, 789/0, 812/0, 812/1, 812/0, 789/0, 812/0, 806/0, 844/0, 816/0, 

817/0, 825/0, 826/0, 827/0, 828/0, 829/0, 836/1 (Lagebezeichnung Gschwendtner Bach), der 

Gemarkung Gmund am Tegernsee Gemeinde, Gemeinde Gmund am Tegernsee Von dort entlang der 

Fl. Nrn. 829/0 (Lagebezeichnung Gschwendtner Bach auf der Eckleiten) 830/1, 827/0, 826/0, 821/0, 

823/0, 821/0 bis zur Fl. Nr. 819/0 (Lagebezeichnung Baumgartenberg) der Gemarkung Tegernsee.  
4Dann weiter entlang der Fl. Nrn. 1301/0, 1302/0, 1305/0, 1306/0, 1388/0, 1389/0, 1390/0, 1391/0, 

1392/0, 1397/0, 1398/0, 1399/0, 1422/0, 1421/0, 1423/0, 1513/0 (Lagebezeichnung Kühzagl; Nähe 

Kühzagelalm) Gemarkung Rottach-Egern. 

 
5Die südliche Grenze verläuft von der Fl. Nr. 1513/0 (Lagebezeichnung Kühzagl; Nähe Kühzagelalm), 

1513/1, 1512/2, 1523/0, 1512/2, 1512/0, 1525/0, 1503/0, 1503/2, 1502/0, 1503/2, 1501/0, 1490/0, 

1502/0, 1490/0, 1450/0, 1486/0, 1485/0, 1484/0, 1485/0, 1483/0, 1487/0, 1989/0, 1481/0, 1479/0, 

1478/2, 1478/1, 1478/2, 1536/0, 1535/0, 1534/0, 1532/0, 1533/0, 1592/0, 1611/0, 1592/0, 1591/0, 

1593/0, 1591/0, 1590/0, 1589/0, 1588/0, 1589/0, 1587/0, 1582/0, 1571/0, 1572/0, 827/0, 826/0, 

828/0, 829/0, 833/0, 829/0, 831/0, 834/0, 1046/0,1046/2, 1045/0, 1044/2, 778/0, 781/2, 781/0, 779/0 

(TF), 787/0, 788/0, 750/0, 753/2, 752/0, 756/0, 752/0, 761/0, 736/42, 736/22, 736/32, 764/3, 736/33, 

745/0, 745/2, 745/3, 743/1, 743/3, 205/0, 725/0, 690/4, 613/0, 619/9, 619/38, der Gemarkung 

Rottach-Egern Gemarkung Kreuth. 6Von dort weiter über die Fl. Nrn. 1570/0, 1395/2, 1405/2, 1395/5, 

1405/2, 1415/0, 1417/0, 1418/0, 727/0, 1324/0, 475/7, 1320/2, 475/7, 475/3, 475/6, 475/5, 1446/0, 

1450/0, 1450/2, 1450/6, 1450/5, 1450/0, 1487/0, 1486/0, 1645/0, 1639/0, 1661/0, 1662/0, 1632/0, 

1662/0, 1638/0, 1629/0, 1624/0, 1624/1, 1540/0, 1720/0, 1722/0, 1723/0, 1724/0, 725/0, 1726/0, 

1727/0, 1729/0, 1730/0, 1731/0, 1775/0, 1733/0, 1765/0, 1766/0, 1761/0, 1760/0, 1759/0, 1758/0, 

1756/2, 1756/0, 1756/3, 1548/9, 1548/8, 1754/1, 1821/0, 1821/6, 1821/0, 1808/3, 1806/7, 1821/2, 

1830/4, 1830/3, 1835/3, 1830/3, 1807/0, 658/0 der Gemarkung Kreuth. 7Von dort über die Fl. Nrn. 

658/0, 659/0 der Gemarkung Bad Wiessee weiter über die Fl.Nrn.1833/1, 658/0 der Gemarkung 

Kreuth, von hier weiter über die Fl. Nrn 659/0, 660/9, 660/10, 660/11,660/37, 660/13, 660/21, 660/19, 

599/4, 599/3, 610/12, 611/4, 611/5, 611/10, 611/6, 611/27, 615/4, 621/0, 615/4, 621/0, 615/4, 484/9, 

488/0, 484/2, 485/0 489/0 490/0 491/0 492/0 493/0 487/0 496/0 497/0 498/0 499/0  500/0 , 501/0, 

502/0 503/0 504/0 505/0 506/0 507/0 509/0  1569/0, 1468/0, 1463/0, bis zur Fl.Nr.1465/0 

(Lagebezeichnung Grundneralm), der Gemarkung Bad Wiessee.  

 
8Die westliche Grenze verläuft von der 1465/0 über die Flurstücke der Fl. Nrn. 1466/0, 1463/0, 1459/0, 

1455/0, 1453/0, 1451/0, 1453/0, 1447/0, der Gemarkung Bad Wiessee Von dort weiter über die 

Flurstücke mit den Fl.Nrn.2479/0, 2476/0, 2474/0, 2472/0, 2471/0, 2469/0, 2451/0, 2450/0, 2452/0, 

2450/0, 2449/0, 2447/0, 2373/0, 2372/0, 2371/0, 2370/0, 2369/0, 2368/0, 2367/0, 2366/0, 2365/0, 

2364/0, 2363/0, 2358/0, 2357/0, 2356/0, 2355/0, 2350/0, 2349/0, 2346/0, 2345/0, bis zur Fl. Nr. 

2344/0 (Lagebezeichnung Rechelberg) der Gemarkung Waakirchen.  

 

(3) 1Die Grenzen des Schutzgebietes ergeben sich aus den beigefügten Schutzgebietskarten im 

Maßstab (M) 1 : 50.000 und (M) 1 : 20.000, die Bestandteil dieser Verordnung sind. 2Maßgebend für 

den Grenzverlauf ist die Außenkante der Abgrenzungslinien. 3Der Geltungsbereich des 
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Landschaftsschutzgebietes ist in den Schutzgebietskarten gekennzeichnet. 4Die Karten sind beim 

Landratsamt Miesbach archivmäßig verwahrt und während der üblichen Dienststunden allgemein 

zugänglich. 

§ 3 

Gebietscharakter und Schutzzweck 

(1) Gebietscharakter: 

a) Natur  

1Die Naturausstattung ist vielfältig ausgeprägt und beinhaltet zahlreiche für den Biotop- und 

Artenschutz, das Landschaftsbild und die Erholungsfunktion besonders bedeutsame Biotope und 

Landschaftselemente, insbesondere 

- den Tegernsee mit seinen Uferzonen; 

- naturnahe Bachläufe, Quellen, Streuwiesen, Nass- und Feuchtwiesen; 

- extensiv genutztes Grünland, insbesondere Mähwiesen sowie Reste von Heimweiden, z.T. mit über 

das Gelände verteilten Felsblöcken als Hinterlassenschaft der Gletscher); 

- Baumhecken (Hage);  

- naturnahe Wälder und Schluchtwälder; 

- offene Felsbildungen und Biotope alpiner Prägung.  

²Naturnahe Uferabschnitte sind am Tegernsee vor allem noch im Bereich der Ringseebucht und am 

Nordufer um das Gut Kaltenbrunn anzutreffen. 3Aber auch an anderen Stellen des Tegernsees gibt es 

noch naturnahe, unverbaute Ufer zu finden. 4Die besonders schutzwürdigen naturnahen Abschnitte 

des Sees weisen Uferröhrichte und Schwimmblattgesellschaften, Hochstaudenfluren im Mosaik mit 

Feuchtgebüschen und kleinflächig auch Auwaldreste auf.  

5Naturschutzfachlich besonders bedeutsame Lebensräume im Landschaftsschutzgebiet sind neben 

dem Tegernsee als oligotrophes Stillgewässer die Hag-Strukturen bei Gasse und Buchberg, die alpin 

geprägten Nordhänge des Wallbergs und des Hirschbergs, das Quellgebiet am Grünen Wasserl, die 

Streuwiesen westlich der Weißach, die sich vom Gemeindegebiet der Gemeinde Rottach-Egern bis zum 

Gemeindegebiet der Gemeinde Hausham erstreckenden großflächigen Waldgebiete sowie die 

großflächigen Waldgebiete westlich von Bad Wiessee.  

 

b) Landschaft 

1In Verbindung mit der umgebenden Bergsilhouette ist die Landschaft um den Tegernsee mit 

Bergwäldern, artenreichen Wiesen und Almen von besonderer Schönheit und Eigenart. 

2Die wüchsigen Bergmischwälder der umliegenden Hänge sind vielfach von steilen Gräben und Rinnen 

durchzogen. 3Eingelagert finden sich immer wieder kleinere, extensiv genutzte Grünlandbereiche, 

überwiegend als Weiden genutzt. 4Die unteren Berghänge werden zum Teil ebenfalls noch von 

artenreichem Grünland eingenommen.  

5Im Norden bezieht das Schutzgebiet die Haglandschaften um Buchberg, Ostin und Gasse mit ein. 6Hier 

gliedern die für die Miesbacher Egartenlandschaft typischen und überregional bedeutsamen 

Baumhecken die Wiesenlandschaft zwischen bäuerlichen Dörfern und verstreut liegenden Hofstellen. 
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7Die Ufer des Tegernsees sind in weiten Bereichen besiedelt. 8Die Siedlungsränder ziehen sich vor allem 

bei der Stadt Tegernsee weit die Hänge hinauf. 9Innerhalb der Siedlungen, insbesondere im südlichen 

Bereich von Bad Wiessee und in Rottach-Egern, sorgen relativ große landwirtschaftliche (Rest-)Flächen 

für eine Verzahnung mit den umliegenden Wiesenlandschaften. 10Das Tegernseer Tal unterliegt immer 

noch einem sehr hohen Siedlungsdruck zu Ungunsten von innerörtlichen Grünflächen und 

Landwirtschaftsflächen. 

 11Insgesamt handelt es sich um eine abwechslungsreiche Kulturlandschaft, für deren Fortbestand 

eine natur- und landschaftsverträgliche Land- und Forstwirtschaft von besonderer Bedeutung ist.  

 

c) Erholung 

Die besondere Bedeutung des Gebietes für die Erholung ergibt sich aus der reichhaltigen Ausstattung 

des Gesamtgebietes mit 

1.  vielfältigen und naturnahen Landschaftselementen. Von besonderer Bedeutung für die Erholung 

ist der Tegernsee selbst. Die Gemeinden des Tegernseer Tals sind daher stark frequentierte Ziele 

für Feriengäste, Tagesausflügler und Naherholungssuchende. Beliebte Aktivitäten in der 

umliegenden Landschaft sind Baden, Wandern und Radfahren; 

2. vielen charakteristischen Tier- und Pflanzenarten, einer hervorragenden Biodiversität im Gebiet;  

3.  einem umfassenden, regional und überregional bedeutsamen Wander-und Radwegenetz; 

4.  zahlreichen Aussichtspunkten mit weitreichenden und vielfältigen Sichtbeziehungen zu 

landschaftsästhetisch und kulturhistorisch bedeutenden Landschafts- und Siedlungselementen 

(Gipfel des Mangfallgebirges im Süden, Gut Kaltenbrunn im Norden und Kloster Tegernsee im 

Zentrum); 

5.  Grünland mit relativ hohem Anteil an blütenreichen Wiesentypen und Magerweiden; 

6.  historischen Kultur- und Siedlungselementen, zum Beispiel malerische Bauernhöfe, das Kloster 

Tegernsee, das Gut Kaltenbrunn und historische Villen des und 19. und 20. Jahrhunderts; 

7.  geologischen Bildungen (markante Felsbereiche z.B. Riederstein, Endmoräne bei Gmund, 

Mangfallausfluss bei Gmund).  

(2) Schutzzweck: 

1Zweck der Unterschutzstellung des Landschaftsschutzgebietes „Tegernseee und Umgebung“ ist es, 

den Tegernsee und seine Umgebung mit ihrer hochwertigen Ausstattung an Arten und Lebensräumen, 

der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft als typischer Teilbereich des Voralpinen Moor- und 

Hügellandes (Tegernsee) und der Oberbayrischen Voralpen (Berghänge) und ihrer besonderen 

Bedeutung für die Erholung zu erhalten und erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushalts, 

Landschaftsbilds und Erholungswerts zu verhindern.  

2Schutzzwecke sind insbesondere 

1.  die Erhaltung und Pflege (sowie gegebenenfalls die Wiederherstellung) der gebietsprägenden 

Landschaftsteile und ökologisch wertvollen Biotoptypen, insbesondere der Einzelbäume, 

Gehölzgruppen, Feldgehölze, Hage, Baumreihen und Alleen, Obstänger, der mit Gehölz 

bestandenen Verzahnungsbereiche von Almen mit Bergwäldern, den Bergwäldern und den 

wenigen noch vorhandenen naturschutzfachlich bedeutsamen Waldweidegebieten, der 
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naturnahen Bergwälder, Felsbildungen, Quellen und Quellbereiche, der naturnahen Fließ- und 

Stillgewässer einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder 

naturnahen Vegetation sowie ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche, extensiver 

Grünlandflächen nasser bis trockener Standorte und Almweiden;  

2.  die Erhaltung und der Ausbau der Lebensraum- und Biotopverbundfunktion der extensiv bzw. 

naturnah bewirtschafteten Flächen im Offenland und in Waldgebieten mit den Hagen als 

Verbundelementen; 

3.  die Erhaltung und Wiederherstellung der naturnahen Uferzonen und Verlandungsbereiche des 

Tegernsees mit ihrer bedeutsamen Funktion für den Biotop- und Artenschutz, den Biotopverbund 

und das Landschaftsbild; 

4.  die Sicherung und Stärkung der Pufferfunktion von Wald- und Grünlandbereichen für die 

ökologisch wertvollen der naturnahen Fließ- und Stillgewässer einschließlich ihrer Ufer und der 

dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder naturnahen Vegetation; 

5.  der Schutz der wildlebenden Tiere und Pflanzen, insbesondere der regional, überregional oder 

landesweit bedeutsamen Arten einschließlich ihrer Lebensgemeinschaften als Teil des 

Naturhaushaltes und der Landschaftsausstattung in ihrer natürlichen und kulturhistorisch 

gewachsenen Artenvielfalt; 

6.  der Schutz der wildlebenden Tiere vor Störungen; Erhaltung beruhigter Zonen als 

Rückzugsgebiete; besondere Bedeutung kommt hier im Gebiet den Raufußhühnern und ihren 

Lebensräumen zu; insbesondere zur sensiblen Balz- und Brutzeit sowie im Winter bedarf es 

Maßnahmen zum Schutz dieser vom Aussterben bedrohten Vogelarten; 

7.  die Erhaltung der geologisch bedeutsamen Bildungen, oft Hinterlassenschaften der Eiszeit 

(Lokalmoränen, Felsblöcke und Felsbildungen mit Schutthalden); 

8.  die Erhaltung und Stabilisierung der vorhandenen landschaftsbildprägenden Waldbestände, 

insbesondere der Bergmischwälder sowie der Steilhänge mit Lichtwäldern und eingestreuten 

Schlucht-, Block- und Schatthangwäldern mit hohem Altholzanteil, alten Einzelbäumen, 

Überhältern sowie einem hohen Anteil an stehendem und liegendem Totholz auch als 

Lebensraum von Weißrücken-, Dreizehenspecht, Ringdrossel und weiteren waldgebundenen 

Vogelarten; 

9.  die Erhaltung der gebietstypischen, kulturhistorischen Landschaftselemente der alten 

Siedlungsformen sowie von historischen und landschaftsbildprägenden Kultur-, Bau- und 

Bodendenkmälern einschließlich deren schützenswerter Umgebung; 

10.  die harmonische und landschaftsangepasste Ausführung aller landschaftsgestaltenden und  

-verändernden Maßnahmen unter Wahrung der besonderen Eigenart, Schönheit sowie des 

besonderen Erlebnis- und Erholungswertes der Landschaft; 

11.  die Verhinderung einer weiteren Zersiedlung zwischen den Ortsteilen und Verhinderung einer 

Fortsetzung der Bebauung von Uferbereichen des Tegernsees;  

12.  die Sicherung und Entwicklung des Gesamtgebietes für eine landschaftsbezogene und 

naturverträgliche Erholungs- und Freizeitnutzung sowie für den Naturgenuss mit der 

vorhandenen Naturausstattung und durch eine räumliche und zeitliche Lenkung der touristischen 

Interessen und Aktivitäten; 
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13.  Schutz der touristischen Infrastruktur (z. B. Wanderwege, Fußpfade) vor einer Beschädigung 

durch unzulässige Nutzungen. 

 

 

§ 4 

Verbote 

(1) Im Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes 

verändern oder dem Schutzzweck zuwiderlaufen. 

(2) Deshalb ist es insbesondere verboten: 

1. wildlebenden Tieren nachzustellen, sie zu beunruhigen, Vorrichtungen zu ihrem Fang 

anzubringen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen, Nester 

oder sonstige Brut- und Wohnstätten wegzunehmen, zu zerstören oder zu beschädigen, 

Säugetiere und Vögel am Bau oder im Nestbereich zu fotografieren, zu filmen oder 

Tonaufnahmen zu machen, den Brutablauf oder die Jungenaufzucht auf andere Weise zu stören; 

2. Bäume mit erkennbaren Horsten und Höhlen zu fällen, sofern nicht eine unmittelbar drohende 

Gefahr eine Fällung erfordert; 

3. Feldgehölze, Hecken, Hage, Feldraine, Ufergehölze, Röhrichte, Baumreihen, Alleen außerhalb 

des Waldes zu roden, abzuschneiden, zu fällen oder auf sonstige Weise zu beeinträchtigen;  

4.  Abfälle, Fäkalien, Müll oder Schutt an anderen als den hierfür öffentlich-rechtlich zugelassenen 

Einrichtungen abzulagern;  

5.  die Ruhe und Erholung in Natur und Landschaft durch Lärm, Licht oder auf andere Weise zu 

stören (insbesondere durch Tonwiedergabegeräte, o. Ä.), ausgenommen sind von der 

zuständigen Behörde zugelassene Veranstaltungen;  

6.  außerhalb der dafür ausgewiesenen Plätze zu zelten, zu lagern oder zu biwakieren; unter 

Biwakieren versteht man das Übernachten im freien Gelände unter freiem Himmel.  

7.   außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten oder tatsächlich öffentlichen Straßen, 

Wege und Parkplätze mit Kraftfahrzeugen aller Art zu fahren oder Kraftfahrzeuge, Anhänger und 

Wohnwägen dort zu parken; ausgenommen sind Rettungsfahrzeuge und motorisierte Rollstühle 

sowie das Befahren im Rahmen der in § 6 Abs. 1 zugelassenen Ausnahmen; 

8.  mit nicht unter Nr. 7 fallenden Fahrzeugen auf weniger als 1,5 m breiten Pfaden, Steigen, Wander- 

und sonstigen Fußwegen zu fahren, ausgenommen sind die in Nr. 7 genannten (auch gewidmete 

und tatsächlich öffentliche Wege, mit einer geringeren Breite als 1,5 m) und die von der jeweiligen 

Gemeinde im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde dafür ausgewiesenen Wege 

(blaue Markierung) und vom Verbot der Verordnung ausgenommene Wege (rote Markierung). 

Die ausgewiesenen (blaue Markierung) und vom Verbot ausgenommenen Wege (rote 

Markierung) ergeben sich aus der beigefügten Karte, die Bestandteil dieser Verordnung ist, beim 

Landratsamt Miesbach archivmäßig verwahrt wird und während der üblichen Dienststunden 

allgemein zugänglich ist. Bei den vom Verbot ausgenommenen Wegen (rote Markierung) handelt 

es sich um geeignete Wege i. S. d. Art. 28 Abs. 1 Satz 1 BayNatSchG, für die sich die Haftung nach 

den Vorgaben des § 60 BNatSchG richtet.  
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§ 5 

Erlaubnis 

(1) 1Alle sonstigen Handlungen, die eine der in § 4 Abs. 1 genannten Wirkungen hervorrufen können, 

bedürfen der Erlaubnis. 2Der Erlaubnis bedarf insbesondere, wer beabsichtigt, 

1. bauliche Anlagen aller Art, auch solche, die keiner baurechtlichen Genehmigung bedürfen, zu 

errichten, zu ändern oder ihre Nutzung zu ändern; hierzu zählen insbesondere auch Plätze für 

Camping, Sport und Spiel oder zum Baden;  

a) Werden im Zusammenhang mit diesen baulichen Anlagen Beleuchtungsanlagen jeglicher Art 

angebracht um den Außenbereich zu beleuchten, ist in der Erlaubnis sicherzustellen, dass 

hinsichtlich Intensität, Richtung, Farbe, Montagehöhe, Dauer der Beleuchtung und der 

Notwendigkeit einer solchen Beleuchtung folgende Kriterien eingehalten werden:  

aa) Intensität: Es sind geringe Lumen-Werte (lm) zu nutzen. Für ungeschirmte 

Lichtquellen maximal 500 Lumen, für geschirmte Lichtquellen maximal 800 Lumen. 

Es ist eine maximale Leuchtdichte von 2 cd/m2 zulässig. Für die Beleuchtung größerer 

Bodenflächen sind mehrere schwache und nicht eine einzelne sehr helle Lichtquelle 

zu verwenden.  

 

ab) Richtung: Eine Beleuchtung darf nur nach unten stattfinden. Streulicht zur Seite 

und vor allem nach oben ist unzulässig. Möglich ist dies z. B. mithilfe geschirmter 

Gehäuse oder LED-Reflektorlampen.  

 

ac) Farbe: Kurzwelliges Licht (Blaulicht) im Farbspektrum ist unzulässig. Zu 

verwenden ist warmweißes Licht mit Farbtemperaturen bis maximal 2400 Kelvin.  

 

ad) Montagehöhe: Die Höhe der Anbringung der Leuchtenhöhe ist am tatsächlichen 

Bedarf auszurichten. Die Masthöhe ist jedoch so gering wie möglich zu halten, damit 

so wenig wie möglich Streulicht entsteht. 

 

ae) Dauer: Eine Beleuchtung in der Zeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr ist nur zulässig, 

wenn die zulässige Nutzung des Grundstücks dies unbedingt erfordert. In diesem Fall 

ist die Lichtstärke auf das erforderliche Minimum zu beschränken. Wenn es mit dem 

Schutzzweck vereinbar ist, kann auch der Einsatz von Bewegungsmeldern möglich 

sein. 

 

af) Notwendigkeit: Die Verwendung von Beleuchtungsanlagen ist nur zur 

Wegesicherung und Orientierung zulässig (insbesondere kein Licht auf Bäume, 

Naturflächen, Teiche, usw.). Eine Beleuchtung zu dekorativen Zwecken ist nur 

während der dunklen Jahreszeit inklusive der Weihnachtszeit (15. November bis 

2. Februar) bis Mitternacht zulässig.  
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2.  Einfriedungen zu errichten; 

3.  Stätten für Sport, Freizeit oder Spiel jeglicher Art, einschließlich Gartenanlagen, Reit-, Wasser-, 

Kletter-, Motor- oder Wintersportanlagen anzulegen oder wesentlich zu ändern; 

4.  ober- oder unterirdische Leitungen aller Art zu verlegen oder wesentlich zu ändern sowie Masten 

aufzustellen; 

5. Gewässer, deren Ufer oder Sohle, den Zu- und Ablauf des Wassers oder den Grundwasserstand 

bzw. den Wärmehaushalt zu verändern (z. B. Gewässerausbau, Errichtung von 

Wasserkraftanlagen, Seethermie), neue Gewässer herzustellen oder Entwässerungsanlagen zu 

errichten; 

6.  Plakate, Bild- oder Schrifttafeln anzubringen und aufzustellen, soweit sie sich nicht auf den 

Landschaftsschutz, den Verkehr oder auf die land- oder forstwirtschaftliche Nutzung beziehen; 

7. Gegenstände zu lagern, die nicht zur zulässigen Nutzung des Grundstücks erforderlich sind; 

ausgenommen ist die vorübergehende kleinflächige, nicht gewerbliche Lagerung von 

Holzhackgut und Kies für Wegebau und -instandhaltung im Wald, sofern diese Lagerung mit 

waldgesetzlichen Vorschriften im Einklang steht und sonstigen naturschutzrechtlichen, 

wasserrechtlichen, bodenschutzrechtlichen und baurechtlichen Vorschriften nicht widerspricht;  

8. Wohnwagen, Wohnmobile, Campingbusse, Verkaufsstände oder Automaten außerhalb dafür 

öffentlich-rechtlich zugelassener Plätze aufzustellen;  

9. außerhalb von öffentlich-rechtlich zugelassenen und gekennzeichneten Plätzen sowie 

Hausgärten, Kleingärten und Ferien- und Wochenendhausgrundstücken offene Feuerstätten 

oder unverwahrtes Feuer zu errichten oder zu betreiben (insbesondere Lagerfeuer, Grillen usw.); 

ausgenommen sind die Durchführung von auf Almen und Heimweiden üblichen Daxenfeuern 

sowie das Verbrennen pflanzlicher Abfälle nach Maßgabe der dafür geltenden Vorschriften;  

10. Freizeit- oder Sportveranstaltungen unter freiem Himmel und auf nicht dafür ausgewiesenen 

Wegen und Plätzen durchzuführen; 

11. Feuerwerke zu veranstalten; 

12. unbemannte Fluggeräte zu starten, zu landen oder zu betreiben;  

13. Bojen in den Tegernsee einzubringen; ausgenommen sind die Bojen zur Kennzeichnung per 

Verordnung ausgewiesener Schutzbereiche und Fischlaichschonbezirke; 

14. Wildäcker außerhalb des Waldes anzulegen;  

15. ein nicht forstlich genutztes Grundstück mit Waldbäumen durch Saat oder Pflanzung 

aufzuforsten oder eine Kultur zur Gewinnung von Christbäumen und Schmuckreisig oder eine 

Kurzumtriebskultur anzulegen;  

16. Wald zugunsten einer anderen Bodennutzungsart zu beseitigen (Rodung);  

17. mit dem Gleitschirm, Drachenflieger außerhalb zugelassener Starterplätze zu starten.  

(2) Für die Erteilung der Erlaubnis ist das Landratsamt Miesbach, untere Naturschutzbehörde, 

zuständig.  
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(3) 1Die Erlaubnis ist unbeschadet anderer Rechtsvorschriften auf Antrag zu erteilen, wenn die 

Handlung Wirkungen der in § 4 Absatz 1 genannten Art nicht zur Folge hat oder solche Wirkungen 

durch Nebenbestimmungen (Auflagen, Bedingungen, Befristungen, Widerrufsvorbehalt, 

Auflagenvorbehalt) vermieden werden können. ²Zur Gewährleistung der Erfüllung dieser 

Nebenbestimmungen kann eine angemessene Sicherheitsleistung gefordert werden; auf sie sind die 

§§ 232 bis 240 des Bürgerlichen Gesetzbuches anzuwenden. 

(4) Die Erlaubnis wird nach Art. 18 Abs. 1 BayNatSchG durch eine nach anderen Vorschriften 

erforderliche Gestattung ersetzt; diese Gestattung darf nur erteilt werden, wenn die 

Voraussetzungen für die Erteilung der naturschutzrechtlichen Erlaubnis vorliegen und die zuständige 

Naturschutzbehörde ihr Einvernehmen erklärt. 

§ 6 

Ausnahmen 

(1) Ausgenommen von den Verboten nach § 4 und der Erlaubnispflicht nach § 5 dieser Verordnung 

sind: 

1. die der guten fachlichen Praxis (Art. 3 Abs. 2 BayNatSchG) entsprechende landwirtschaftliche, 

forstwirtschaftliche und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung; 

2. die rechtmäßige Ausübung der Jagd einschließlich Aufgaben des Jagdschutzes; für das Anlegen 

von Wildäckern ist jedoch eine Erlaubnis nach § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 14 dieser Verordnung 

erforderlich; 

3. Maßnahmen zur Unterhaltung von Straßen und Wegen einschließlich deren Verkehrssicherung;  

4. Maßnahmen zum Unterhalt von Gewässern;  

5. der Betrieb, die Wartung und Unterhaltung der bestehenden Energieversorgungs-, 

Wasserversorgungs- und Entsorgungsanlagen;  

6. Fahrten und Parken mit Fahrzeugen, die dem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder der 

Jagd dienen, und Fahrten und Parken mit Fahrzeugen von Behörden sowie lokalen Kommunen 

zu dienstlichen Zwecken; 

7. die Errichtung oder Änderung von Weidezäunen, wenn diese im Rahmen einer landwirtschaftlich 

privilegierten Tätigkeit errichtet werden, artenschutzrechtlichen Vorschriften nicht 

widersprechen sowie der besonderen Eigenart der Landschaft entsprechen;  

8. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder Schildern, die auf den Schutz oder die 

Bedeutung des Gebietes hinweisen und mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt sind, 

sowie von Verkehrszeichen, Wegmarkierungen, Warntafeln und Sperrzeichen; 

9. Maßnahmen, die der Aufwertung von naturschutzfachlich wertvollen Lebensräumen und 

Landschaftsbestandteilen im Sinne der Schutzzwecke des Landschaftsschutzgebietes dienen, wie 

z.B. mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmte Landschaftspflegemaßnahmen. Dies gilt 

auch für solche Maßnahmen, die in Eigenverantwortung durchgeführt werden sollen und denen 

Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege nicht entgegenstehen; 
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10. die Verlegung und der Unterhalt von Leitungen zur Ver- und Entsorgung von privilegiert 

zulässigen Gebäuden sowie von Leitungen zur Wasserversorgung für das Weidevieh 

sowie zur Stromversorgung von Elektrozäunen; 

11. die Instandsetzung oder Beseitigung von Verstopfungen bestehender Drainagen;  

12.  die ordnungsgemäße Nutzung und die Pflege der in § 4 Abs. 2 Nr. 3 genannten Gehölze im 

Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar, die den Bestand erhalten. 

13. die Nutzung unbemannter Fluggeräte für Maßnahmen zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr 

für Leib oder Leben oder erhebliche Sachwerte sowie zur Ortung von Tieren zu Zwecken des 

Arten- und Tierschutzes, sofern diese Ortung vorher mit der unteren Naturschutzbehörde 

abgestimmt wurde. 

(2) 1Wer Maßnahmen nach Abs. 1 Nr. 4 durchführen will, die von den Beschränkungen dieser 

Verordnung ausgenommen sind, hat diese dem Landratsamt Miesbach, untere Naturschutzbehörde 

spätestens zwei Wochen vor Beginn der Maßnahme schriftlich anzuzeigen. 2Dies gilt nicht für die 

Beseitigung unmittelbar drohender Gefahren. 

 

§ 7  

Anzeigepflicht 

(1) 1Die Errichtung oder die wesentliche Veränderung von Straßen, Wegen und Steigen, die nicht 

bereits einer Zulassung nach anderen Rechtsvorschriften bedürfen, sind der unteren 

Naturschutzbehörde mindestens drei Monate vorher schriftlich anzuzeigen. 2Dabei sind Ort, Art, 

Umfang und zeitlicher Ablauf des Vorhabens darzustellen. 3Die untere Naturschutzbehörde kann die 

erforderlichen Anordnungen treffen, um Wirkungen der in § 4 Abs. 1 genannten Art zu verhindern. 4Sie 

hat die Durchführung der angezeigten Handlungen bzw. Maßnahmen zu untersagen, wenn der 

Schutzzweck dieser Verordnung beeinträchtigt wird.  

(2) 1Der Abbau von Bodenbestandteilen, die Vornahme von Bohrungen außerhalb genehmigter 

Anlagen, die Vornahme von Aufschüttungen, Ablagerungen, Grabungen, Sprengungen oder die 

Veränderung der Bodengestalt in sonstiger Weise, der/die jeweils nicht bereits einer Zulassung nach 

anderen Rechtsvorschriften bedarf, ist der unteren Naturschutzbehörde mindestens drei Monate 

vorher schriftlich anzuzeigen. 2Dabei sind Ort, Art, Umfang und zeitlicher Ablauf des Vorhabens 

darzustellen. 3Die Untere Naturschutzbehörde kann die erforderlichen Anordnungen treffen, um 

Wirkungen der in § 4 Absatz 1 genannten Art zu verhindern. Sie hat die Durchführung der angezeigten 

Handlungen bzw. Maßnahmen zu untersagen, wenn der Schutzzweck dieser Verordnung 

beeinträchtigt wird.  

§ 8 

Befreiungen 

(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann gemäß § 67 BNatSchG in Verbindung mit Art. 56 

BayNatSchG eine Befreiung erteilt werden.  
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(2) Zuständig für die Erteilung der Befreiung ist die untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes 

Miesbach; bei Vorhaben der Landesverteidigung und des Zivilschutzes entscheidet über die 

Befreiung die oberste Naturschutzbehörde (Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und 

Verbraucherschutz). 

 

§ 9 

Benutzung von Wegen 

Das Landratsamt Miesbach – untere Naturschutzbehörde ist ermächtigt, die Freigabe der Nutzung 

von weniger als 1,5 m breiten Privatwegen durch Radfahrer (§ 4 Abs. 2 Nr. 8) einzuschränken, 

aufzuheben oder zu erweitern und dies in der durch § 4 Abs. 2 Nr. 8 (Satz 2) vorgeschriebenen Form 

bekanntzumachen. Es berücksichtigt dabei die Belange von Naturgenuss und Erholung, die Abwehr 

von Störungen und Gefahren sowie den Umfang der zur Nutzung durch Radfahrer angelegten Trails. 

 

§ 10 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 2 BayNatSchG kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro belegt 

werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten in § 4 Abs. 2 Nrn. 1 bis 8 dieser Verordnung 

oder der Erlaubnispflicht in § 5 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 bis 17 oder der Anzeigenpflicht nach § 7 dieser 

Verordnung oder einer als Folge dieser Anzeige erlassenen Anordnung nach § 7 dieser Verordnung 

zuwiderhandelt oder entgegen § 6 Abs. 2 Satz 1 dieser Verordnung die erforderlichen Maßnahmen 

nicht oder nicht fristgerecht anzeigt. 

(2) Nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro belegt werden, 

wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren Nebenbestimmung in Form einer Auflage zu einer 

Erlaubnis nach § 5 Abs. 3 Satz 1 oder zu einer Befreiung nach § 7 Abs. 1 Satz 2 dieser Verordnung nicht 

nachkommt. 

 

§ 11 

Verhältnis zu anderen Vorschriften 

Soweit für das Gebiet weitere naturschutzrechtliche Vorschriften bestehen, insbesondere solche über 

den Schutz von Biotopen, Naturschutzgebieten, Naturdenkmalen, geschützten 

Landschaftsbestandteilen sowie und Vorschriften zur Umsetzung europäischen Rechts, bleiben diese 

von den Regelungen dieser Verordnung, insbesondere von den Ausnahmen, unberührt. 
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§ 12 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis 

Miesbach in Kraft. 

 

 

Miesbach, den  

 

Landkreis Miesbach 

 

 

Olaf von Löwis of Menar 

Landrat 

 

 

 

 

Hinweis: 

 

Eine Verletzung der Vorschriften des Art. 52 Abs. 1 bis 6 BayNatSchG ist unbeachtlich, wenn sie nicht 

innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung dieser Rechtsverordnung schriftlich unter Angabe der 

Tatsachen, die die Verletzung begründen sollen, beim Landratsamt Miesbach geltend gemacht wird. 

 


